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Reglement der Schweizerischen Jungfraujoch-Kommission

1. Ernennung und Konstitution der Kommission

1.1. Die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft (SNG)
unterhält eine Schweizerische Jungfraujoch-Kommission
(gemäss Art. 44 der Statuten der SNG). Die Mitglieder
dieser Kommission werden von der Leitung "Internationale

Stiftung Hochalpine Forschungsstation Jungfraujoch
und Gornergrat" (HFSJG) dem Zentralvorstand der

SNG zuhanden des Senates vorgeschlagen. Die Wahl vollzieht

der Senat.

1.2. Für die Geschäftsführung der Jungfraujoch-Kommission sind
die einschlägigen Bestimmungen der Statuten der SNG
massgebend.

2. Zielsetzung und Aufgabe

2.1. Die Schweizerische Jungfraujoch-Kommission wahrt die
Interessen des Schweizerischen Bundesrates und der SNG

in der Stiftung HFSJG.

2.2. Insbesondere unterbreitet die Schweizerische Jungfrau¬
joch-Kommission dem Stiftungsrat HFSJG die Wahlvorschläge

für den Präsidenten und den Schatzmeister, die
statutengemäss schweizerischer Nationalität sein müssen.

Dieses Reglement wurde am 30.
der SNG genehmigt.

Der Zentralpräsident:
Prof. Aug. Lombard

1976 vom Zentralvorstand

Der Generalsekretär:
Dr. B. Sitter
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